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Vorwort 

Die Sicherheitsuntersuchung erfolgt in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 
996/2010 und dem Unfalluntersuchungsgesetz - UUG 2005, BGBl. I Nr. 123/2005 idgF. 

Das einzige Ziel der Sicherheitsuntersuchung ist die Verhütung künftiger Unfälle und 
Störungen. Die Ermittlung der Ursachen impliziert nicht die Feststellung einer Schuld oder 
einer administrativen, zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Haftung (Art. 2 Z 4 Verordnung 
(EU) Nr. 996/2010). 

Die im Untersuchungsbericht zitierten Regelwerke beziehen sich grundsätzlich auf die zum 
Zeitpunkt des Vorfalls gültige Fassung, ausgenommen es wird im Untersuchungsbericht 
ausdrücklich auf andere Fassungen Bezug genommen oder auf Regelungen hingewiesen, 
die erst nach dem Vorfall getroffen wurden. 

Dieser Untersuchungsbericht basiert auf den zur Verfügung gestellten Informationen. Im 
Falle der Erweiterung der Informationsgrundlage behält sich die 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes das Recht zur Ergänzung des gegenständlichen 
Untersuchungsberichtes vor. 

Der Umfang der Sicherheitsuntersuchung und das bei Durchführung der 
Sicherheitsuntersuchung anzuwendende Verfahren werden von der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes nach Maßgabe der Erkenntnisse, die sie zur 
Verbesserung der Flugsicherheit aus der Untersuchung gewinnen will, festgelegt (Art. 5 Abs. 
3 Verordnung (EU) Nr. 996/2010). 

Wenn nicht anders angegeben sind Sicherheitsempfehlungen an jene Stellen gerichtet, 
welche die Sicherheitsempfehlungen in geeignete Maßnahmen umsetzen können. Die 
Entscheidung über die Umsetzung von Sicherheitsempfehlungen liegt bei diesen Stellen. 

Zur Wahrung der Anonymität aller an dem Vorfall beteiligten Personen unterliegt der 
Bericht inhaltlichen Einschränkungen. 

Alle in diesem Bericht angegebenen Zeiten sind in UTC angegeben (Lokalzeit = UTC +1 
Stunde). 
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Einleitung 

Luftfahrzeughalter: Flugverein 
Betriebsart: Privater Reiseflug nach Sichtflugregeln (VFR) 
Flugzeughersteller: Cirrus Design Cooperation 
Musterbezeichnung: SR20 G1  
Werknummer: 1087 
Type Certificate: A00009CH 
Luftfahrzeugart: Motorflugzeug 
Staatszugehörigkeit: Deutschland 
Unfallort: Ortsteil Lintsching, Gemeinde St. Andrä im Lungau, A-5572,   
  Salzburg, Österreich 
Koordinaten (WGS84): N47°07’58.98‘‘ E13°46’07.69‘‘ 
Ortshöhe über dem Meer: ca. 1250 m AGL 
Datum und Zeitpunkt:  02. November 2023 ca. 14:20 Uhr (UTC) 

Kurzdarstellung 

Während eines privaten Reisefluges nach Sichtflugregeln (VFR) vom Flughafen Zagreb 
(LDZA) zum Flughafen Salzburg (LOWS) kollidierte das Luftfahrzeug mit gebirgigem Gelände 
in einer Höhe von ca. 1250 m AGL. Die vier Insassen wurden dabei tödlich verletzt, das 
Luftfahrzeug wurde zerstört. 

Der Bereitschaftsdienst der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes, Verkehrsbereich 
Zivilluftfahrt, wurde am 02. November 2023 um ca. 14:52 Uhr (UTC) von der Such- und 
Rettungszentrale der Austro Control GmbH (ACG) über den Vorfall informiert. Gemäß Art. 
5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 wurde eine Sicherheitsuntersuchung des 
Unfalles eingeleitet. 

Gemäß Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 wurden die beteiligten Staaten über 
den Unfall unterrichtet:  

Herstellerstaat: Vereinigte Staaten von Amerika 
Sonstige Staaten: Bundesrepublik Deutschland 
Betreiberstaat: Republik Österreich 
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1 Tatsachenermittlung 

1.1 Ereignisse und Flugverlauf 

Flugverlauf und Unfallhergang wurden aufgrund der Aussagen von Augenzeugen, in 
Verbindung mit den Erhebungen des Landeskriminalamtes Salzburg und der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes wie folgt rekonstruiert: 

Am 02.11.2023 wurde das Luftfahrzeug für Privatflüge vom Flugplatz Schärding/Suben 
(LOLS) zum Flughafen Salzburg (LOWS), weiter zum Flughafen Zagreb (LDZA) und zurück 
über Salzburg nach Schärding/Suben, angemietet. Geplant war, die Flüge unter 
Sichtflugregeln (VFR) durchzuführen. Von Schärding/Suben nach Salzburg war, neben dem 
Piloten, ein Passagier mit Flugausbildung bzw. Pilotenlizenz an Bord. In Salzburg stiegen 
zwei weitere Passagiere zu. 

Ursprünglich war der Flug für den 31.10.2023 mit einem anderen Luftfahrzeug (einer 
zweimotorigen Piper PA34, zugelassen für Instrumentenflug (IFR)) und einem anderen 
Piloten geplant gewesen. Dieser Pilot hatte jedoch wegen Sicherheitsbedenken aufgrund 
der am 31.10.2023 vorhergesagten Schlechtwetter-Kaltfront den geplanten Flug abgesagt. 
Alternativ wurde am 31.10.2023 der 02.11.2023 ins Auge gefasst, da die 
Flugwettervorhersage für diesen Tag günstiger war. Man entschied sich jedoch, den am 
02.11.2023 geplanten Flug, mit einem anderen Luftfahrzeug (einer einmotorigen Cirrus 
SR20, für Sichtflug (VFR) und Instrumentenflug (IFR) zugelassen) und einem anderen Piloten 
durchzuführen. Der Flug von Schärding/Suben nach Salzburg verlief ereignislos. Am 
Flughafen Salzburg (LOWS) wurde das Luftfahrzeug betankt und zwei weitere Passagiere 
wurden aufgenommen. An Bord des Luftfahrzeuges befand sich überdies, neben dem rechts 
vorne sitzenden verantwortlichen Piloten, links vorne ein Passagier mit Pilotenausbildung, 
Pilotenlizenz und Kenntnissen bezüglich des Betriebes des gegenständlich verwendeten 
Luftfahrzeuges. Diesem Passagier war es am Unfalltag als Pilot nicht gestattet, Passagiere 
mit diesem Luftfahrzeug zu befördern, da die Voraussetzungen dafür nicht vorlagen. Das 
Luftfahrzeug war zum Zeitpunkt des Starts in Salzburg und während des Fluges nach Zagreb, 
außerhalb der zulässigen Schwerpunktgrenzen betrieben worden (siehe Kapitel 1.6.3). 
Dennoch konnte dieser Flug zum Flughafen Zagreb (LDZA) problemlos durchgeführt 
werden. 
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Als der Lärm stetig lauter wurde, habe ich mich weiter umgesehen in die Richtung aus der 
der Lärm kam und habe dann ganz kurz eine weiße Fläche mit Begrenzungslicht gesehen. 
Dann verschwand das Objekt im Wald. Gleich darauf hörte ich einen lauten Knall. […]“ Ein 
weiterer Augenzeuge gab folgendes an: „[…] Das Flugzeug fiel mir durch starke 
Motorgeräusche auf. Es hörte sich an, als befände es sich im Steilflug. […] bog das Flugzeug 
nach links ab und bewegte sich mit zunehmender Geschwindigkeit steil abwärts in Richtung 
Mitterberg und verlor sehr rasch an Höhe. […]“ 

Die von den Augenzeugen informierten Rettungskräfte leiteten eine Suchaktion nach dem 
verunfallten Luftfahrzeug bzw. der Unfallstelle und darauffolgende Rettungsmaßnahmen 
ein. Unterstützt wurden diese dabei von der Austro Control, welche Signale aus dem im 
Luftfahrzeug verbauten und aufgrund des Unfalls aktivierten Notsender (ELT) empfangen 
hatte. 

1.1.1 Flugvorbereitung 
Für den Flug von Zagreb (LDZA) nach Salzburg (LOWS) wurde ein Flugplan aufgegeben. Es 
ist davon auszugehen, dass eine meteorologische Wetterberatung eingeholt wurde, da der 
verantwortliche Pilot zur Aufgabe des Flugplanes das Homebriefing-System der Austro 
Control GmbH verwendete. EASA SERA. 4005 (a) (14) sieht vor, dass im Flugplan unter 
„Bemerkungen“ ein im Luftfahrzeug verbautes ballistisches Gesamtrettungssystem (BPS) 
angegeben werden kann. Die dafür relevante Revision im Luftfahrthandbuch Österreich 
(AIP Austria) erfolgte jedoch erst nach dem gegenständlichen Flugunfall mit AIP AMDT 279, 
AIRAC 14.12.2023. Diese Vorgabe (Eintragung des ballistischen Gesamtrettungssystems in 
den Flugplan) greift jedoch nur bei Flügen mit Flugplan, bei Flügen ohne Flugplan nicht. 

1.2 Personenschäden 

Tabelle 1 Personenschäden 

Verletzungen Besatzung Passagiere Andere 

Tödliche 1 3  

Schwere    

Leichte    
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Verletzungen Besatzung Passagiere Andere 

Keine    

1.3 Schaden am Luftfahrzeug 

Das Luftfahrzeug wurde zerstört. 

1.4 Andere Schäden 

Es entstand Flurschaden. Kraftstoff war ausgetreten.  

1.5 Besatzung 

1.5.1 Pilot  
Alter: 50 Jahre 
Art des Zivilluftfahrerscheines: PPL (A) 
Berechtigungen: SEP (land) / TMG gültig bis 30.06.2025 
Muster/Typenberechtigung:  
Instrumentenflugberechtigung: Nein 
Lehrberechtigung:  Lehrberechtigung aerodynamisch gesteuerte UL bis 

25.09.2024 
Sonstige Berechtigungen: FE(A) gültig bis 31.12.2024, FI (A) gültig bis 

31.05.2024, Luftahrerschein für Luftsportgeräteführer 
unbefristet, jedoch aerodynamisch gesteuerte UL, 
Passagierflug aerodynamisch gesteuerte UL bis 
25.09.2024, ICAO Language Proficiency English Level 4 

Gültigkeit: Am Unfalltag gültig 
Funkberechtigung: Allgemeines Sprechfunkzeugnis, ausgestellt von 

Fernmeldebüro für Oberösterreich und Salzburg, 
ausgestellt am 29.02.00, am Unfalltag gültig 

ICAO Language Proficiency:  Level 4, ausgestellt am 05.04.2022 
Überprüfungen (Checks):  
Medical check: Medical Class 1/2/LAPL ausgestellt am 29.03.2023,  

am Unfalltag gültig 
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Gesamtflugerfahrung 
(inkl. Unfallflug): ca. 8000 Stunden bis einschließlich 25.04.2023 
davon in den letzten 90 Tagen: konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden, da 

dessen Flugbuch seit 25.04.2023 nicht geführt wurde. 
Der Auszug aus der Startliste des Flugplatzes Suben 
zeigt, dass der Pilot die geforderten 3 Starts und 
Landungen in den vergangenen 90 Tagen vor dem 
Unfalltag absolviert hat. Er war damit berechtigt, als 
PIC mit Passagieren zu fliegen. 

davon in den letzten 30 Tagen: konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden, da 
dessen Flugbuch seit 25.04.2023 nicht geführt wurde 

davon in den letzten 24 Stunden: konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden, da 
dessen Flugbuch seit 25.04.2023 nicht geführt wurde 

Flugerfahrung auf der Unfalltype: Nicht bekannt 

1.6 Luftfahrzeug 

Abbildung 1 Luftfahrzeug 

 

Quelle: Halter des Luftfahrzeuges 

Luftfahrzeugart: Motorflugzeug 
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Hersteller: Cirrus Design Cooperation 
Herstellerbezeichnung: SR20 G1 
Baujahr: 2000 
Werknummer: 1087 
Luftfahrzeughalter: Flugverein 
Gesamtbetriebsstunden: 2498:27 Std (22.10.2023); zum Zeitpunkt des  
 Flugunfalls ca.2500 Std 
Landungen: 3844 Ldg 
Triebwerk: Kolbenmotor in Boxerbauweise 
Hersteller: Continental Aerospace Technologies 
Herstellerbezeichnung: IO-360-ES6   
Werknummer: 357357 
Gesamtbetriebsstunden: ca. 457 Std seit der letzten Überholung 
Propeller: 3-Blatt Propeller 
Hersteller: Hartzell 
Herstellerbezeichnung: PHC-J3YF 1MF / F7392-1 
Werknummer:  JG-94B 
Gesamtbetriebsstunden: ca. 457 Std seit der letzten Reparatur 

1.6.1 Bord Dokumente 
Eintragungsschein: ausgestellt am 27.12.2021 von Luftfahrt-Bundesamt 
Lufttüchtigkeitszeugnis: ausgestellt am 15.12.2009 von Luftfahrt-Bundesamt 
Bescheinigung über die Prüfung  
der Lufttüchtigkeit: ausgestellt am 09.03.2023 von Wartungsbetrieb 
Lärmzulässigkeitszeugnis: ausgestellt am 15.12.2009 von Luftfahrt-Bundesamt 
Versicherung: gültig von 01.01.2023 bis 01.01.2024  
Bewilligung für eine  
Luftfahrzeugfunkstelle: ausgestellt am 04.01.2022 von Bundesnetzagentur für  
 Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und  
 Eisenbahnen 

Bei dem gegenständlichen Luftfahrzeug handelt es sich um ein „single pilot aircraft“ (SPA). 
Das bedeutet, dass für den Betrieb des Luftfahrzeugs nur ein verantwortlicher Pilot 
vorgeschrieben ist. Der verantwortliche Pilot sitzt in der Regel auf dem linken Vordersitz, da 
alle Bedienelemente, die Avionik, das Zündschloss und die Sicherungen so ausgerichtet sind, 
dass sie von diesem Sitzplatz aus besser bedient werden können. Jedoch ist es nach 
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schriftlicher Stellungnahme des Luftfahrzeugherstellers nicht verboten, das Luftfahrzeug als 
verantwortlicher Pilot von beiden Vordersitzen, sprich auch vom rechten, aus zu steuern. 
Das Luftfahrzeug wurde von einem Flugverein angemietet, wo der vorne links sitzende 
Passagier als auch der verantwortliche Pilot aktive Vereinsmitglieder waren. Es handelte 
sich um einen unentgeltlichen Privatflug. Ein Beförderungsvertrag oder eine geplante 
Kostenteilung lagen nicht vor. Das im Luftfahrzeug verbaute Doppelsteuer wird, anders als 
etwa bei Hubschraubern, nicht ausgebaut. Eine vorne rechts oder links sitzende Person 
kann also jederzeit in die Steuerung eingreifen, diese übernehmen, und auch alle für den 
sicheren Betrieb des Flugzeugs notwendigen Handlungen setzen (z.B. bei 
Ausbildungsflügen).  

1.6.2 Luftfahrzeug Instandhaltung 
Folgende Instandhaltungsarbeiten wurden in den letzten 5 Jahren vor dem Flugunfall 
gemäß den Herstelleranweisungen sowie des genehmigten Instandhaltungsprogramms 
durchgeführt: 

Tabelle 2 Auflistung von Instandhaltungsarbeiten 

Datum Flugstunden 
Luftfahrzeug 

Landungen 
Luftfahrzeug 

Durchgeführte Wartungsarbeiten 

20.09.2017 1994:00 3018 100 Std Kontrolle 

05.02.2018 2008:00 3039 Wiegung des Luftfahrzeuges sowie Durchführung von 
Instandhaltungsarbeiten gemäß 
Instandhaltungsprogramm 

17.07.2018 2035:47 3065 Öl und Ölfilter erneuert 

28.11.2019 2043:00 3087 Triebwerk ausgebaut, überholt, eingebaut; Propeller 
ausgebaut, repariert, eingebaut; Govenor ausgebaut, 
repariert, eingebaut; Prüfflug durchgeführt 

01.12.2019 2102:00 3137 100 Std Kontrolle; Überprüfung der elektronischen 
Ausrüstung gemäß FSAV, DVO (EU) 1079/2012 VO (EU) 
800/2013, VO (EU) 965/2012, sowie nach 
Halteranweisung 

01.12.2019 2102:00 3137 Prüfung der Lufttüchtigkeit (ARC) 

02.03.2021 2173:04 3206 100 Std Kontrolle; Überprüfung der elektronischen 
Ausrüstung gemäß FSAV, DVO (EU) 1079/2012 VO (EU) 
800/2013, VO (EU) 965/2012, sowie nach 
Halteranweisung 
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Datum Flugstunden 
Luftfahrzeug 

Landungen 
Luftfahrzeug 

Durchgeführte Wartungsarbeiten 

04.03.2021 2173:04 3206 Prüfung der Lufttüchtigkeit (ARC) 

10.09.2021 2226:28 3253 50 Std Kontrolle; Reparatur von Rissen am Bugfahrwerk,  

01.10.2021 2227:39 3256 Alternator 1 und 2 erneuert 

04.11.2021 
bis 
13.01.2022 

2231:53 3260 Ankauf Luftfahrzeug; Erneuerung Drehzahlanzeige des 
Motors sowie der Sitzbezüge. 

04.03.2022 2250:06 3324 Überprüfung der elektronischen Ausrüstung gemäß FSAV, 
DVO (EU) 1079/2012 VO (EU) 800/2013, VO (EU) 
965/2012, sowie nach Halteranweisung 

09.03.2022 2250:06 3324 Prüfung der Lufttüchtigkeit (ARC) 

09.03.2022 2250:06 3324 100 Std Kontrolle 

24.06.2022 2306:57 3457 50 Std Kontrolle 

09.09.2022 2360:46 3550 100 Std Kontrolle  

07.03.2023 2406:56 3699 Überprüfung der elektronischen Ausrüstung gemäß FSAV, 
DVO (EU) 1079/2012 VO (EU) 800/2013, VO (EU) 
965/2012, sowie nach Halteranweisung 

09.03.2023 2406:56 3699 50 Std Kontrolle  

09.03.2023 2406:56  3699 Prüfung der Lufttüchtigkeit (ARC) 

18.07.2023 2466:13 3805 100 Std Kontrolle 

Quelle: SUB 

1.6.3 Beladung und Schwerpunkt des Luftfahrzeugs 
Die letzte Wägung des Luftfahrzeuges fand am 05.02.2018 statt. 

Tabelle 3 Ergebnis der letzten Luftfahrzeugwägung 

Ergebnis der letzten Luftfahrzeugwägung  

Leergewicht (m_leer) 962,30 kg 

Schwerpunktlage (X-cg) 3,549 m 

Leermoment (X_cg) 3415,63 kg m 
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Ergebnis der letzten Luftfahrzeugwägung  

Maximale Zuladung  398,70 kg 

Maximale Startmasse (MTOM) 1361 kg (3000 lb) 

Quelle: SUB 

1.6.4 Kraftstoffmenge 
Die vorletzte Betankung erfolgte gemäß der Startklade des Flugplatzes Schärding/Suben 
(LOLS) am 08.10.2023. Es wurden 63 Liter aufgenommen. Das Luftfahrzeug flog danach 
Lokalflüge LOLS - LOLS mit einer Dauer von 26 Minuten am 08.10.23 und 19 Minuten bzw. 
18 Minuten am 22.10.23. In Summe entsprach dies einer Flugzeit von 64 Minuten.  

Den Verbrauch für diese Flüge kann man gemäß Flughandbuch mit ca. 15 US Gal. 
abschätzen. Rechnet man nochmals 5 US Gal für den Flug von Schärding/Suben (LOLS) nach 
Salzburg (LOWS), ist das Luftfahrzeug mit einem Gesamtkraftstoffverbrauch von ca. 20 US 
Gal am Flughafen Salzburg (LOWS) gelandet. Gemäß Auskunft der Flughafenbetriebsleitung 
des Flughafen Salzburg, wurden 148 Liter AVGAS 100 LL (39 US Gal) in die beiden 
Luftfahrzeugtanks gefüllt. Der maximale Tankinhalt des Luftfahrzeuges liegt bei 59,3 US Gal 
(224 l), wovon 56 US Gal (212 l) ausfliegbar sind. Das Luftfahrzeug war zum Zeitpunkt des 
Starts vom Flughafen Salzburg (LOWS) daher mit hoher Wahrscheinlichkeit voll betankt.  

Geht man von einem Verbrauch von ca. 10 US Gal pro Stunde im Reiseflug aus (Reiseflug in 
10.000 ft, siehe Abbildung 2), dann wurden für den Reiseflug von Salzburg nach Zagreb ca. 
16,5 US Gal verbraucht (Abflug LOWS 07:46 UTC, Ankunft LDZA 10:25 UTC, in Summe eine 
Flugzeit von 1h39min). Hinzu kommen der Verbrauch für das Rollen am Boden (Taxi Fuel). 
Laut Handbuch „add 1.5 gallon for start, taxi, and takeoff“. Somit kann man von einem 
Kraftstoffbedarf für den Flug von Salzburg nach Zagreb von ca. 16,5 + 1,5 = ca. 18 US Gal 
ausgehen. 
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1.6.5 Beladung und Schwerpunkt des Luftfahrzeuges LOWS – LDZA 
Nachdem 148 l = 39 US Gal getankt wurden, lagen die Schwerpunktlage und die Masse des 
Luftfahrzeuges außerhalb der zulässigen Schwerpunktgrenze des genehmigten Pilots 
Operating Handbook. Um innerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Beladegrenzen zu 
bleiben, hätten am Flughafen Salzburg (LOWS) lediglich maximal 10 US Gal in den Tanks sein 
dürfen. Der geplante Flug nach Zagreb wäre jedoch mit dieser Kraftstoffmenge nicht 
durchführbar gewesen. 

Tabelle 5 Auflistung der Beladung und Schwerpunkt am Flug von Salzburg nach Zagreb 

Position Masse 
(lb) 

Hebel (in) Moment/1000 Anmerkungen 

Leergewicht 2117 139,7 295,80  

Pilot, links vorne  177 143,5 25,36  

Passagier, rechts vorne 188 143,5 26,95  

Passagier, links hinten 212 180,0 38,18  

Passagier, rechts hinten 199 180,0 35,79  

Kraftstoff max 59 US Gal 354 153,8 54,45  

Gepäck 44 208,0 9,19  

Zero Fuel Mass (ZFM) 2937 146,9 431,28  

Startmasse (TOM) 3291 147,6 485,73 Höchstzulässige TOM 3000 lb  

Kraftstoffverbrauch 18 Gal 108 154,9 16,73  

Landemasse  3183 147,4 469,00  

Quelle: SUB 
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Abbildung 3 Schwerpunktbereich für den Flug von Salzburg nach Zagreb 

 

Quelle: SUB, POH Seite 6-16, Abbildung 6-8 „Moment Limits“, Ausgabe „Revision A10“ 

1.6.6 Beladung und Schwerpunkt des Luftfahrzeuges LDZA – LOWS 
Nach dem Abflug vom Flughafen Zagreb (LDZA) bis zum Unfallzeitpunkt lagen die 
Schwerpunktlage und die Masse des Luftfahrzeuges außerhalb der zulässigen 
Schwerpunktgrenzen des genehmigten Pilots Operating Handbook. 

Tabelle 6 Auflistung der Beladung und Schwerpunkt am Flug von Zagreb nach Salzburg 

Position Masse 
(lb) 

Hebel (in) Moment/1000 Anmerkungen 

Leergewicht 2117 139,7 295,80  

Pilot, links vorne  177 143,5 25,36  

Pilot, rechts vorne 188 143,5 26,95  

Passagier, links hinten 212 180,0 38,18  

Passagier, rechts hinten 199 180,0 35,79  

Kraftstoff ca. 41 US Gal 246 153,80 37.83  
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Position Masse 
(lb) 

Hebel (in) Moment/1000 Anmerkungen 

Gepäck 44 208,0 9,19  

Zero Fuel Mass (ZFM) 2937 146,9 431,28  

Startmasse (TOM) 3183 147,4 469,12 Höchstzulässige TOM 3000 lb  

Kraftstoffverbrauch 18 Gal 90 154,9 13,94  

Masse zum Unfallzeitpunkt 3093 147,2 455,18  

Quelle: SUB 

Abbildung 4 Schwerpunktbereich für den Flug von Zagreb nach Salzburg 

 

Quelle: SUB, POH Seite 6-16, Abbildung 6-8 „Moment Limits“, Ausgabe „Revision A10“ 

1.7 Flugwetter 

1.7.1 Flugwetterübersicht, Flugwetterdienst Austro Control GmbH 
„FXOS41 LOWW 021300 
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1.7.2 GAFOR, Flugwetterdienst Austro Control GmbH 

Abbildung 5 GAFOR 02.11.2023 08 Z bis 14 Z 

 

Quelle: ACG 

Abbildung 6 GAFOR 02.11.2023 12 Z bis 18 Z 

 

Quelle: ACG 
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1.7.3 Wettergutachten 1 
Zur Klärung der vorherrschenden Wetterbedingungen zum Unfallzeitpunkt wurde ein 
meteorologisches Gutachten in Auftrag gegeben. 

„[…] Gutachten über das Wetter im Bereich Mauterndorf am 2. November 2023  

auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen gutachtlich mit:  

Am Donnerstag, den 2. November 2023 gab es eine starke Südwestströmung über die Alpen 
mit Föhn im Gebirge. An der Alpensüdseite und am Alpenhauptkamm haben sich die Wolken 
tagsüber verdichtet und Niederschlag hat eingesetzt. Der Wind ist in Föhnstrichen der 
Alpentäler zum Teil mit Sturmstärke bis in die Täler durchgebrochen.  

Die Art der Bewölkung, die Wolkenuntergrenze und die Sicht außerhalb der Wolken lassen 
sich durch Archivbilder von Kameras im Internet abschätzen:  

In Mauterndorf gibt es in der Nähe des Flugplatzes eine Panoramakamera mit 
Archivfunktion. (https://binggl.panomax.com/). 

Der folgenden Tabelle können Sie Messwerte von Messstationen im Umkreis von 
Mauterndorf und für einen Höhenbereich von bis zu 3100 m entnehmen: 

https://binggl.panomax.com/
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[…]“ 

1.7.4 Wettergutachten 2 
„Am Nachmittag des 2. November 2023 gab es im Bereich der Alpen einen Föhnsturm mit 
sehr feuchter Luft und ergiebigem Regen von Süden her.  
An der Messstelle am Hohen Sonnblick in einer Höhe von 3109 m wurde im Zeitraum 15 bis 
16 Uhr eine maximale Windspitze von 112 km/h gemessen, um 14:40 Uhr betrug die 
gemessene Lufttemperatur -3 °C. An der Messstelle Rudolfshütte im Stubachtal in einer 
Seehöhe von 2317 m betrugen die maximale Windspitze im Zeitraum 15 bis 16 Uhr 91 km/h 
die Lufttemperatur um 15:40 Uhr 2 °C.  
Den folgenden Tabellen können Sie die gemessenen Wetterparameter von umliegenden 
Messstellen der Absturzstelle in St. Andrä im Lungau als 10-Minutenwerte entnehmen: 

Abbildung 11 Auflistung der Messstationen Mariapfarr und Tamsweg 

 

Quelle: Wettergutachten 2 



 

28 von 66 Abschlussbericht 

Abbildung 12 Auflistung der Messstationen Obertauern und Katschberg 

 

Quelle: Wettergutachten 2 

[…]“ 

1.7.5 Wetterkamera Mauterndorf 
In Mauterndorf gibt es eine Panoramakamera mit Archivfunktion, welche zum 
Unfallzeitpunkt die vorherrschende Wettersituation in Blickrichtung zur Unfallstelle 
aufgezeichnet hat. Beim Blick entlang der Bundesstraße 95 (Blick Richtung Osten) erkennt 
man zunächst die Lage des Flugplatzes Mauterndorf und eine dahinterliegende Erhebung. 
Der Flugplatz liegt ca. 1250 m von der Kameraposition entfernt, die Erhebung ca. 4050 m. 
Die Absturzstelle ist ca. 8050 m von der Kameraposition entfernt. Die Sicht betrug zum 
Zeitpunkt des Unfalls ca. 10 km. 

Es ist erkennbar, dass die höchste Erhebung unmittelbar südöstlich des Flugplatzes mit ca. 
1.480 m Höhe (ca. 480 m über Grund) frei von Wolken war. Das überwiegend dunkle Grau 
der Wolken lässt darauf schließen, dass es sich um eine kompakte, beinahe durchgehende 
Wolkenschicht gehandelt hat. Wie im Wettergutachten 2 ausgeführt, beinhaltete diese 
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Wolkenschicht sehr feuchte Luft und Regen, was eine mögliche Vereisung in höchstem 
Maße erwarten ließ. 

Abbildung 13 Wetterkamera Mauterndorf 14:20 Uhr UTC 

 

Quelle: https://binggl.panomax.com  

1.7.6 Wetterberatung des Piloten 
Der Pilot hat über das Homebriefing-System der Austro Control einen Flugplan aufgegeben 
und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Wetterberatung (online über „Homebriefing“) 
eingeholt. Als Abflugzeit wurde 13:00 Uhr UTC und als verantwortlicher Pilot der vorne 
rechts sitzende Pilot angegeben. Geplant war eine Flugzeit von 90 Minuten. Als 
Ausweichflughafen wurde Linz vermerkt. Eine Flughöhe wurde, wie bei Sichtflügen üblich, 
nicht angegeben. 

https://binggl.panomax.com/
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Abbildung 14 Flugplan für den Flug von Zagreb nach Salzburg 

 

Quelle: ATC 

1.7.7 Natürliche Lichtverhältnisse 
Tageslicht, starke Bewölkung.  
Zenith: 19.49°, Azimuth: 218.76° 

1.8 Navigationshilfen 

Nicht betroffen. 

1.9 Flugfernmeldedienste 

Den Aufzeichnungen des Sprechfunkverkehrs kann entnommen werden, dass der gesamte 
Sprechfunkverkehr unauffällig verlief. Der Pilot meldete sich um ca. 14:03:26 UTC bei „Wien 
Information“ und wurde um ca. 14:04:14 UTC aufgefordert, den Transponder Code 7000 
einzudrehen. Diese Anweisung wurde zwei Sekunden später durch den Piloten bestätigt. Zu 
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1.10 Flugschreiber 

Ein Flugschreiber war nicht vorgeschrieben und nicht eingebaut. Die im Luftfahrzeug 
installierte Avionik besitzt zwar Aufzeichnungsmöglichkeiten, eine Datenauswertung war 
aufgrund des hohen Zerstörungsgrades jedoch nicht möglich. 

1.10.1 Radardaten 
Es liegen der SUB sowohl Radardaten der Austro Control GmbH als auch des 
Österreichischen Bundesheers vor. Die Aufzeichnungen zeigen, dass sich das Luftfahrzeug 
anfänglich für ca. 25 Minuten im Steigflug befand und dann in den Reiseflug in ca. 11.500 ft 
überging. Die Aufzeichnung endet um 14:20:01 Uhr UTC. 

Abbildung 15 Übersichtsaufnahme Radardaten des Fluges von Zagreb nach Salzburg 

 

Quelle: Österreichisches Bundesheer 
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Abbildung 18 Radardaten mit dem letzten Radarechozeichen des Luftfahrzeuges 

 

Quelle: ACG 

1.10.2 Aufzeichnungsgeräte, tragbare Geräte [OPTIONAL] 
Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades war eine Datenauswertung nicht möglich. 

1.11 Angaben über Wrack und Aufprall 

1.11.1 Unfallort 
Die Absturzstelle liegt westlich der Marktgemeinde Tamsweg, in gebirgigem Gelände auf 
einer Seehöhe von ca. 1.250 m und ist über eine Forststraße erreichbar. Der Unfallort 
erstreckt sich auf einen Bereich von wenigen Metern mit einem zentralen Trümmerfeld.  

1.11.2 Verteilung und Zustand der Wrackteile 
Das Luftfahrzeug befand sich in Rückenlage liegend und zur Gänze an der Unfallstelle. 
Propeller, Motor und der obere vordere Kabinenbereich bohrten sich in den weichen 
Erdboden. Der Aufprall war derart massiv, dass sich der von der Kurbelwelle abgebrochene 
Propeller in ca. 1,5 m Tiefe im Erdreich befand. Das Luftfahrzeug wurde durch den Aufprall 
völlig zerstört.  
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Abbildung 21 Übersichtsaufnahme des hinteren Teil der Passagierkabine 

 

Quelle: LKA 

Abbildung 22 Übersichtsaufnahme des Triebwerkes 

 

Quelle: SUB 

1.11.3 Luftfahrzeug und Ausrüstung – Versagen, Funktionsstörungen 
Es liegen keinerlei Hinweise auf vor dem Flugunfall bestandene Mängel vor. 
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1.12 Bergung des Luftfahrzeuges  

In der Nacht des Unglückstages gab es starke Regenfälle, welche in Schnee übergingen, 
weshalb das Wrack ehestmöglich geborgen werden musste. Die Nähe einer Forststraße 
erleichterte das Herbeischaffen von Ausrüstung und Bergungsgeräten. Ein Feuerwehrmann 
erkannte an der Unfallstelle, dass das verunfallte Flugzeug ein Luftfahrzeug der Marke 
Cirrus war und dass dieses mit einem ballistischen Gesamtrettungssystem (BPS) 
ausgestattet war. Dieses BPS beinhaltet ein Bowdenzugsystem, welches von Piloten 
aktiviert werden kann und dazu führt, dass ein im hinteren Teil des Luftfahrzeuges 
platzierter Fallschirm schräg nach oben raketenähnlich ausgestoßen wird. Dabei wird ein 
pyrotechnischer Treibsatz gezündet. Aufgrund der massiven mechanischen Deformation 
bei diesem Absturz bestand bis zur Sicherung bzw. Deaktivierung des Systems die latente 
Gefahr einer pyrotechnischen Umsetzung, beziehungsweise Ausstoßung des BPS ohne 
Fremdeinwirkung, was eine hohe Gefahr für Leib und Leben der Rettungskräfte darstellte. 
Um das BPS zu sichern und aus dem Wrack entfernen zu können, wurde der 
Entminungsdienst des Bundesministeriums für Inneres um ca. 15:55 Uhr UTC angefordert. 
Zwischenzeitlich wurde in der provisorischen Einsatzzentrale nahe der Unfallstelle das 
weitere Vorgehen mit dem Einsatzleiter der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg, dem 
polizeilichen Einsatzleiter vor Ort sowie Kräften der Feuerwehr, Rettung bzw. Bergrettung 
besprochen und abgestimmt. Es wurde hierbei die Funktion des BPS erklärt und abermals 
auf die mögliche erhebliche Gefahr für die Rettungs- bzw. Einsatzkräfte hingewiesen. 
Parallel zu den laufenden Abstimmungsprozessen in der Einsatzzentrale wurde die 
Absturzstelle vor Ort nochmals inspiziert und die Absperrmaßnahmen kontrolliert. Um ca. 
19:05 Uhr UTC trafen die Experten des Entminungsdienstes ein. Die Arbeiten durch die 
Experten am völlig zerstörten Luftfahrzeug wurden durch schlechte Lichtverhältnisse und 
massive Regenfälle zusätzlich erschwert. Ungeachtet der äußerst fordernden 
Begleitumstände, konnte der sichere Ausbau der Auslöse- und Zündeinheit des BPS aus dem 
Flugzeugwrack sowie die Sicherung derselben durchgeführt werden. Die eigentlichen 
Bergungsarbeiten der Insassen und des Luftfahrzeuges konnten um ca. 20:20 Uhr UTC, also 
rund 6 Stunden nach dem Flugunfall, beginnen. Diese Arbeiten konnten nach Mitternacht 
bei starkem Schneefall abgeschlossen werden. Die Insassen und deren persönliche 
Gegenstände wurden in die Gerichtsmedizin nach Salzburg überführt. Das 
Luftfahrzeugwrack wurde auf einen landwirtschaftlichen Anhänger geladen und 
sichergestellt.  
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1.13 Medizinische und pathologische Angaben 

Die Insassen wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Salzburg obduziert, weiters 
wurde eine Zuordnung aller Körperteile mittels DNA-Untersuchung angeordnet. Laut 
toxikologischem Gutachten stand der verantwortliche Pilot nicht unter Einfluss durch 
Drogen, Medikamentenwirkstoffe und auch nicht unter der Wirkung von Ethylalkohol. Als 
Todesursache wurde bei allen Insassen Polytrauma festgestellt. 

1.14 Brand 

Es konnten keine Spuren eines allfälligen Brandes festgestellt werden. 

1.15 Überlebensaspekte 

Im Bereich des verunfallten Luftfahrzeuges konnten Leichenteile der Insassen von den 
eintreffenden Rettungskräften erkannt werden; eine Rettung von Menschenleben war 
bereits zu diesem Zeitpunkt auszuschließen. Die Insassen des Luftfahrzeuges hatten 
aufgrund der hohen Aufprallenergie bzw. –kräfte keinerlei Überlebenschancen. 

1.15.1 Rückhaltesysteme 
Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades und der komplexen Bergung des Luftfahrzeuges 
konnte nicht mehr rekonstruiert werden, ob die Insassen mit den im Luftfahrzeug 
verbauten Rückhaltesystemen gesichert waren. 

1.15.2 Sonstige Ausrüstung  
Der vorgeschriebene Notsender ELT wurde mitgeführt, war betriebsbereit und löste aus. 
Ein im Luftfahrzeug verbautes ballistisches Gesamtrettungssystem (BPS) war betriebsbereit, 
wurde jedoch nicht ausgelöst und musste durch den Entminungsdienst des 
Bundesministeriums für Inneres deaktiviert und entfernt werden. 




